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Tag I n h a l t Seite

§ 1

(1) Freiberuflich tätigen Hebammen und Entbindungspfle-
gern stehen für ihre berufsmäßigen Leistungen gegenüber
Selbstzahlern Gebühren und Wegegelder bis zum zweifachen
Satz nach Maßgabe des am 1. August 2007 in Kraft getretenen
Vertrages über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach
§ 134a SGB V sowie der dieser Verordnung anliegenden Heb-
ammen-Vergütungsvereinbarung zu. Der in Satz 1 genannte

Vertrag kann bei den Hebammen und Entbindungspflegern,
ihren Berufsverbänden sowie bei der für das Gesundheits-
wesen zuständigen Behörde eingesehen werden.

(2) Für eine Dauerrufbereitschaft ab drei Wochen vor dem
errechneten Geburtstermin bis zwei Wochen danach kann eine
Gebühr von 150 bis 400 Euro erhoben werden. Sie darf nur von
Hebammen und Entbindungspflegern berechnet werden, die
Hilfe bei außerklinischen Geburten oder Hausgeburten anbie-
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Gebührenordnung
für Hebammen und Entbindungspfleger

Vom 18. Dezember 2007

Auf Grund von § 5 des Hamburgischen Hebammengesetzes
vom 13. September 1990 (HmbGVBl. S. 202), geändert am
18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 251, 253), wird verordnet: 



§ 1
Anwendungsbereich

(1) Die Vergütungen für die Leistungen der freiberuflichen
Hebammen im Rahmen der Hebammenhilfe in der gesetz-
lichen Krankenversicherung bestimmen sich gemäß § 1 des
Vertrages über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach
§ 134a SGB V nach dieser Vergütungsvereinbarung. 

(2) Als Hebamme im Sinne dieser Vereinbarung gelten
auch Entbindungspfleger.

§ 2
Auslagen

(1) Als Auslagen kann die Hebamme neben den für die ein-
zelnen Leistungen vorgesehenen Gebühren nach Maßgabe der
Absätze 2 bis 6 die ihr entstandenen Kosten der für die Vorsor-
geuntersuchung der Schwangeren, für die Hilfe bei Schwan-
gerschaftsbeschwerden oder Wehen, für die Hilfe bei einer
Geburt, für die Überwachung des Wochenbettverlaufs sowie
für die zur Unterstützung bei Stillschwierigkeiten notwendi-
gen Materialien und apothekenpflichtigen Arzneimittel
berechnen, die mit ihrer Anwendung verbraucht sind oder zur
weiteren Verwendung überlassen werden. Dabei ist auf wirt-
schaftliche Beschaffung zu achten. Lebensmittel sowie Diäte-
tika nach § 1 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegeset-
zes sowie Kosmetika und Körperpflegeprodukte können nicht

zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet
werden.

(2) Auslagen für mit der Anwendung verbrauchte oder zur
weiteren Verwendung überlassene Materialien sind ausschließ-
lich als Pauschalen ohne Einzelnachweis abzurechnen, wenn
im zeitlichen Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der
Hebamme Material verbraucht wurde. 

Die Pauschalen richten sich:

a) für jede einzelne Vorsorgeuntersuchung nach der Nr. 340,

b) für die Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden oder bei
Wehen nach den Nummern 050 oder 051 des Leistungs-
verzeichnisses nach der Nr. 350 je Inanspruchnahme der
Hebamme,

c) für die Hilfe bei einer Geburt nach der Nr. 360 sowie für die
Versorgung einer Naht bei Geburtsverletzungen zusätzlich
nach der Nr. 370 sowie

d) für die gesamte Zeit der Wochenbettbetreuung nach der
Nr. 380, wenn diese nicht mehr als vier Tage nach der
Geburt, übernommen wird; bei späterer Übernahme der
Betreuung für die gesamte Zeit der Wochenbettbetreuung
nach der Nr. 390.

(3) Zusätzlich zu den Pauschalen für Materialienbedarf
nach Absatz 2 können die entstandenen Kosten für im Zusam-
menhang mit den in Absatz 1 genannten Leistungen notwen-
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ten. Die Gebühr ist auch dann berechnungsfähig, wenn die
Geburt auf Grund unvorhergesehener Umstände oder auf
Grund einer besonderen vertraglichen Verbindung mit einem
Krankenhaus in einem Krankenhaus erfolgt. 

(3) Innerhalb des sich aus den Absätzen 1 und 2 ergebenden
Gebührenrahmens sind die Gebühren nach den besonderen
Umständen des Einzelfalles, insbesondere nach der Schwierig-
keit der Leistung und dem Zeitaufwand zu bemessen. 

(4) Der einfache Satz der Gebühren und des Wegegeldes ist
zu berechnen, wenn die Zahlung auf Grund des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I 
S. 3022, 3023), zuletzt geändert am 20. Juli 2007 (BGBl. I S. 1595,
1596), in der jeweils geltenden Fassung oder des Asylbewer-
berleistungsgesetzes in der Fassung vom 5. August 1997

(BGBl. I S. 2023), zuletzt geändert am 19. August 2007 (BGBl.
I S. 1970, 2007), in der jeweils geltenden Fassung erfolgt.

(5) Für Auslagen gelten die in der Anlage festgelegten
Regelungen.

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in
Kraft. Zum selben Zeitpunkt wird die Gebührenordnung
für Hebammen und Entbindungspfleger vom 25. Juli 2000
(HmbGVBl. S. 182) in der geltenden Fassung aufgehoben.

(2) Für Leistungen, die vor dem Inkrafttreten dieser
Gebührenordnung erbracht wurden, ist das am 31. Juli 2007
geltende Recht anzuwenden.

Anlage
zur Gebührenordnung für Hebammen und Entbindungspfleger

Hebammen-Vergütungsvereinbarung

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 18. Dezember 2007.
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dige, apothekenpflichtige Arzneimittel nach Maßgabe der
Absätze 4 bis 6 berechnet werden, sofern diese Arzneimittel
verbraucht oder zur weiteren Verwendung überlassen wurden.
Für diese Arzneimittel trägt die Krankenkasse die der
Hebamme tatsächlich entstandenen Kosten, höchstens bis zur
Höhe des Betrages, der sich nach der Arzneimittel-Preisver-
ordnung in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung
ergibt. Die Arzneimittel sind in der Abrechnung einzeln auf-
zulisten.

(4) Aus den Wirkstoffgruppen der 

a) Antidiarrhoika,

b) Antiemetika,

c) Antihypotonika,

d) Dermatika – mit Ausnahme der zur Wundversorgung oder
zur Entzündungsbehandlung zugelassenen und bei der
Mutter und/oder bei dem Neugeborenen anwendbaren
Dermatika –,

e) Ophtalmika,

f) Vitamin D – auch in Kombination mit Fluorsalzen – sowie

g) Vitamin K

darf jeweils nur ein Arzneimittel der kleinsten Packungsgröße
berechnet werden.

Aus den Wirkstoffgruppen der

a) Antimykotika,

b) Carminativa und

c) Galle- und Lebertherapeutika

darf jeweils nur ein Arzneimittel der kleinsten Packungsgröße
berechnet werden, wenn zuvor allgemeine nicht medika-
mentöse Maßnahmen wie zum Beispiel diätetischer und physi-
kalischer Art ohne ausreichenden Erfolg angewandt wurden.

(5) Kosten für Arzneimittel, die

a) nicht der Apothekenpflicht unterliegen,

b) nach der Verordnung über verschreibungspflichtige Arz-
neimittel nicht an Hebammen abgegeben werden dürfen,

c) nach § 34 Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch in
der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung ausge-
schlossen sind,

d) nach § 34 Absatz 1 Satz 7 und Absatz 3 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch ausgeschlossen sind oder

e) im Rahmen nicht allgemein anerkannter Therapieverfah-
ren eingesetzt werden,

können nicht berechnet werden.

(6) Für Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen
der Phytotherapie, der Homöopathie sowie der anthroposophi-
schen Medizin gelten die Absätze 3 bis 5 entsprechend. Arz-
neimittel, die der homöopathischen oder anthroposophischen
Therapierichtung zugeordnet werden, können berechnet wer-
den, wenn aus dem jeweiligen Arzneimittelbild Wirkungen
und Anwendungen ableitbar sind, die in den Tätigkeitsbereich
der Hebammenhilfe fallen.

§ 3

Wegegeld

(1) Die Hebamme erhält für jeden Besuch aus Anlass einer
abrechnungsfähigen Leistung Wegegeld; hierdurch sind auch
Zeitversäumnisse abgegolten. Wege zwischen der Wohnung
oder Praxis der Hebamme, der Weg zum Krankenhaus zur
Ableistung eines Schichtdienstes mit Anwesenheitspflicht,

Wege zu Kursstätten sowie zu durchgeführten Sprechstunden
in Einrichtungen sind nicht berechnungsfähig.

(2) Bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden
als Wegegeld die Fahrkosten erstattet. In den übrigen Fällen
richtet sich das Wegegeld

a) bei einer Entfernung von nicht mehr als zwei Kilometern
zwischen der Wohnung oder Praxis der Hebamme und der
Stelle der Leistung nach der Nr. 300, bei Nacht nach der
Nr. 310,

b) bei einer Entfernung von mehr als zwei Kilometern zwi-
schen der Wohnung oder Praxis der Hebamme und der
Stelle der Leistung für jeden zurückgelegten Kilometer
nach der Nr. 320, bei Nacht nach der Nr. 330.

(3) Hat eine andere als die nächstwohnende Hebamme
Hilfe geleistet, so kann die Krankenkasse die Zahlung des
dadurch entstehenden Mehrbetrages an Wegegeld ablehnen,
wenn der Weg von der Stelle der Leistung zur Wohnung oder
Praxis der anderen Hebamme mehr als 20 Kilometer länger ist
als zur Wohnung oder Praxis der nächstwohnenden Hebamme.
Dies gilt nicht, wenn das Wegegeld anfällt, weil mehrere
Hebammen die Dienstleistungen in einem Krankenhaus nach
einem vereinbarten Einsatzplan ausführen oder wenn die
Zuziehung der anderen Hebamme nach der besonderen Lage
des Falles aus anderen Gründen gerechtfertigt war.

(4) Besucht die Hebamme mehrere Frauen auf einem Weg,
ist das Wegegeld insgesamt nur einmal und nur anteilig nach
dem Verhältnis der zurückgelegten Gesamtstrecke zu der Zahl
der besuchten Frauen zu berechnen.

§ 4

Nachweis über erbrachte Leistungen und Auslagen

(1) Die auf der Grundlage dieser Vergütungsregelung
erbrachten Leistungen sind spätestens am Tage nach der
Leistungserbringung von der Versicherten unter Angabe der
Art der Leistung, des Datums sowie der Uhrzeit der Leis-
tungserbringung und, soweit dies für die Höhe der Vergütung
der Leistung von Bedeutung ist, die Dauer der Leistung durch
Unterschrift zu bestätigen (Versichertenbestätigung). Bei
stationärem Aufenthalt der Versicherten ist eine einmalige
Unterschrift zur Bestätigung der an einem Tag empfangenen
Leistungen ausreichend.

(2) Der Nachweis für empfangene Materialien und Arz-
neimittel wird in Anlage 3 zum Rahmenvertrag geregelt.

(3) Die Hebamme hat die Versichertenbestätigung der
Abrechnung mit der Krankenkasse (ggf. in elektronischer
Form) beizufügen.

§ 5

Zuschläge

(1) Erfolgen die Leistungen der Hebamme zur Nachtzeit
(20 Uhr bis 8 Uhr), an Samstagen ab 12 Uhr sowie an Sonn-
und Feiertagen erhöht sich die Gebühr um einen Zuschlag von
20 %. Im folgenden Leistungsverzeichnis enden die um die
abrechnungsfähigen Zuschläge erhöhten Leistungen mit einer
1.

(2) Maßgebend für die Berechnungsfähigkeit des Zuschlags
ist bei Leistungen nach den Nummern 090 bis 130 der Zeit-
punkt der Geburt oder Fehlgeburt und bei Nummer 160 der
Zeitpunkt der Beendigung der Hilfe. Maßgebend für die
Berechnung des Zuschlages für die Nummern 180, 200 und
210 ist der Beginn der erbrachten Leistung. Bezüge innerhalb
des Leistungsverzeichnisses gelten immer auch für die ent-
sprechende Position mit Zuschlag.
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A.

Leistungen der Mutterschaftsvorsorge
und Schwangerenbetreuung

010 Beratung der Schwangeren, auch mit-
tels Kommunikationsmedium  . . . . . . 5,70 e

(ab 1.7.08:
5,81 e)

Die Gebühr nach Nr. 010 ist während
der Schwangerschaft insgesamt höchs-
tens 12 x berechnungsfähig.

Die Gebühr nach Nr. 010 ist an dem-
selben Tag neben Leistungen nach
den Nrn. 020, 030, 040, 050, 060 und
080 nicht berechnungsfähig.

Die Gebühr nach Nr. 010 kann an
demselben Tag nur dann mehr als 1 x
berechnet werden, wenn die mehrma-
lige Erbringung der Leistung an dem-
selben Tag durch die Beschaffenheit
des Falles geboten war. Eine mehrma-
lige Berechnung an demselben Tag ist
in der Rechnung unter Angabe der
jeweiligen Uhrzeit der Leistungs-
erbringung näher zu begründen.

020 Vorgespräch über Fragen der Schwan-
gerschaft und Geburt, mindestens 30
Minuten, je angefangene 15 Minuten 7,20 e

(ab 1.7.08:
7,34 e)

Die Gebühr nach der Nr. 020 ist bei
jeder Schwangeren einmal im Umfang
von bis höchstens 60 Minuten, bei
geplanter Geburt zu Hause oder in
einer von Hebammen geleiteten Ein-
richtung ein weiteres Mal im Umfang
von bis zu 90 Minuten abrechnungs-
fähig.

Die Absicht der Versicherten, zu
Hause bzw. in einer von Hebammen
geleiteten Einrichtung zu gebären, ist
nach § 4 zu dokumentieren.

Die Gebühr nach Nummer 020 ist an
demselben Tag neben Leistungen
nach den Nummern 010, 030, 040,
050, 060 und 080 nicht berechnungs-
fähig.

030 Vorsorgeuntersuchung der Schwange-
ren nach Maßgabe der Richtlinien
des Gemeinsamen Bundesausschusses
über die ärztliche Betreuung während
der Schwangerschaft und nach der
Entbindung (Mutterschafts-Richtli-
nien) in der jeweils geltenden Fassung 22,00 e

(ab 1.7.08:
22,44 e)

Die Vorsorgeuntersuchung umfasst
folgende Leistungen: 

Gewichtskontrolle, Blutdruckmes-
sung, Urinuntersuchung auf Eiweiß
und Zucker, Kontrolle des Standes der
Gebärmutter, Feststellung der Lage,
Stellung und Haltung des Kindes,
Kontrolle der kindlichen Herztöne,
allgemeine Beratung der Schwange-
ren, Dokumentation im Mutterpass
des Gemeinsamen Bundesausschusses
in der jeweils geltenden Fassung.
Die Gebühr nach Nummer 030 ist
berechnungsfähig
a) bei normalem Schwangerschafts-

verlauf,
b) bei pathologischem Schwanger-

schaftsverlauf, wenn die Hebamme
die Vorsorgeuntersuchung auf ärzt-
liche Anordnung vornimmt oder
wenn die Schwangere wegen des
pathologischen Schwangerschafts-
verlaufs ärztliche Betreuung trotz
Empfehlung der Hebamme nicht
in Anspruch nehmen möchte.

040 Entnahme von Körpermaterial zur
Durchführung notwendiger Laborun-
tersuchungen im Rahmen der Richt-
linien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses über die ärztliche Betreuung
während der Schwangerschaft und
nach der Entbindung (Mutterschafts-
Richtlinien) in der jeweils geltenden
Fassung, je Entnahme, einschließ-
lich Veranlassung der Laboruntersu-
chung(en), Versand- und Portokosten,
Dokumentation im Mutterpass nach
den Mutterschafts-Richtlinien und
Befundübermittlung  . . . . . . . . . . . . . . 5,60 e

(ab 1.7.08:
5,71 e)

Die Gebühr nach Nr. 040 ist auch
abrechnungsfähig, wenn die Ent-
nahme von Körpermaterial zur Risi-
koabklärung notwendig ist oder die
Schwangere sich nach Nr. 030 b) in
Hebammenbetreuung befindet oder
die Entnahme ärztlich angeordnet ist.
Die Leistungen nach den Nummern
030 und 040 sind nur berechnungs-
fähig, soweit sie nicht bereits durch
einen anderen Leistungserbringer
durchgeführt wurden.

050 Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwer-
den oder bei Wehen, für jede angefan-
genen 30 Minuten  . . . . . . . . . . . . . . . . 14,40 e

(ab 1.7.08:
14,69 e)

051 Nr. 050 mit Zuschlag gemäß § 5 Ab-
satz 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,28 e

(ab 1.7.08:
17,63 e)

Nr. Leistung Gebühr Nr. Leistung Gebühr

Leistungsverzeichnis



Freitag, den 21. Dezember 2007 459HmbGVBl. Nr. 46

Dauert die Leistung nach Nummer
050 länger als drei Stunden, so ist die
Notwendigkeit der über drei Stunden
hinausgehenden Hilfe in der Rech-
nung zu begründen.

060 Cardiotokografische Überwachung bei
Indikationen nach Maßgabe der An-
lage 2 zu den Richtlinien des gemein-
samen Bundesausschusses über die
ärztliche Betreuung während der
Schwangerschaft und nach der Ent-
bindung (Mutterschafts-Richtlinien)
in der jeweils geltenden Fassung ein-
schl. Dokumentation im Mutterpass
nach den Mutterschafts-Richtlinien
in der jeweils geltenden Fassung.

Die Gebühr für die Leistungen nach
Nr. 060 ist je Tag höchstens 2 x berech-
nungsfähig, es sei denn, dass weitere
Überwachungen ärztlich angeordnet
werden.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,30 e

(ab 1.7.08:
6,43 e)

070 Geburtsvorbereitung bei Unterwei-
sung in der Gruppe, bis zu zehn
Schwangere je Gruppe und höchstens
14 Stunden, für jede Schwangere je
Unterrichtsstunde (60 Minuten)  . . . . 5,60 e

(ab 1.7.08:
5,71 e)

080 Geburtsvorbereitung bei Einzelunter-
weisung auf ärztliche Anordnung
höchstens 14 Unterrichtseinheiten á
30 Minuten, für jede angefangenen
30 Minuten

Die Gebühren für die Leistungen
nach den Nummern 070 und 080
umfassen insbesondere die Unterrich-
tung über den Schwangerschaftsver-
lauf, die physische und psychische
Vorbereitung auf Geburt und
Wochenbett, gymnastische Übungen,
Entspannungsübungen und Übungen
der Atemtechnik.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,40 e

(ab 1.7.08:
14,69 e)

B.

Geburtshilfe

090 Hilfe bei der Geburt eines Kindes in
einem Krankenhaus . . . . . . . . . . . . . . . 220,00 e

(ab 1.7.08:
224,40 e)

091 Nr. 090 mit Zuschlag gemäß § 5 Ab-
satz 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264,00 e

(ab 1.7.08:
269,28 e)

100 Hilfe bei einer außerklinischen Ge-
burt in einer Einrichtung unter ärzt-
licher Leitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220,00 e

(ab 1.7.08:
224,40 e)

101 Nr. 100 mit Zuschlag gemäß § 5 Ab-
satz 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264,00 e

(ab 1.7.08: 
269,28 e)

110 Hilfe bei einer außerklinischen Ge-
burt in einer von Hebammen geleite-
ten Einrichtung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360,00 e

(ab 1.7.08:
367,20 e)

111 Nr. 110 mit Zuschlag gemäß § 5 Ab-
satz 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432,00 e

(ab 1.7.08:
440,64 e)

120 Hilfe bei einer Hausgeburt  . . . . . . . . . 440,00 e
(ab 1.7.08:
448,80 e)

121 Nr. 120 mit Zuschlag gemäß § 5 Ab-
satz 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528,00 e

(ab 1.7.08:
538,56 e)

130 Hilfe bei einer Fehlgeburt  . . . . . . . . . 140,00 e
(ab 1.7.08:
142,80 e)

131 Nr. 130 mit Zuschlag gemäß § 5 Ab-
satz 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,00 e

(ab 1.7.08:
171,36 e)

Die Gebühren für die Leistungen
nach den Nummern 090 bis 130 um-
fassen die Hilfe für die Dauer von bis
zu 8 Stunden vor der Geburt des Kin-
des oder einer Fehlgeburt und die
Hilfe für die Dauer von bis zu 3 Stun-
den danach einschl. aller damit ver-
bundenen Leistungen und Dokumen-
tationen mit Ausnahme der ggf.
gesondert berechnungsfähigen Leis-
tungen nach Nr. 140 und 150, 240 und
250. Die jeweilige Gebühr steht der
Hebamme auch dann zu, wenn sie erst
nach der Geburt, jedoch vor Vollen-
dung der Versorgung von Mutter und
des Kindes Hilfe leisten konnte.

Die Gebühren nach den Nr. 090 und
130 können auch dann berechnet wer-
den, wenn die Geburt oder Fehlgeburt
ärztlicherseits künstlich eingeleitet
wurde.

140 Versorgung einer geburtshilflichen
Schnitt- oder Rissverletzung mit Aus-
nahme DR III oder IV  . . . . . . . . . . . . . 25,00 e

(ab 1.7.08:
25,50 e)

150 Zuschlag für die Hilfe bei der Geburt
von Zwillingen und mehr Kindern,
für das zweite und jedes weitere Kind,
je Kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,50 e

(ab 1.7.08:
58,65 e)

Nr. Leistung Gebühr Nr. Leistung Gebühr
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160 Hilfe bei einer nicht vollendeten
Geburt
a) im Krankenhaus
b) zu Hause
c) in einer außerklinischen Einrich-

tung unter Leitung einer Heb-
amme

d) in einer außerklinischen Einrich-
tung unter ärztlicher Leitung  . . . . 140,00 e

(ab 1.7.08: 
142,80 e)

161 Nr. 160 mit Zuschlag gemäß § 5 Ab-
satz 1 168,00 e

(ab 1.7.08:
171,36 e)

Die Gebühr für die Leistung nach
Nr. 160 umfasst die Hilfe für die
Dauer von bis zu fünf Stunden vor
Beendigung der Geburtshilfe einschl.
aller damit verbundenen Leistungen.
Die Gebühr nach Nr. 160 a) ist nur
berechnungsfähig, wenn die Schwan-
gere vom Krankenhaus aus in ein
anderes Krankenhaus verlegt wird
und die Hebamme dort keine weitere
Hilfe leistet.
Die Gebühren nach Nrn. 160 b) bis d)
sind nur in unmittelbarem Zusam-
menhang mit einer Hausgeburt oder
einer Geburt in einer außerklinischen
Einrichtung berechnungsfähig, wenn
die Hebamme die vorher geplante und
bereits begonnene Hausgeburt oder
außerklinische Geburt auf Grund un-
vorhergesehener Umstände abbre-
chen muss und die Hebamme die
Schwangere in ein Krankenhaus über-
weist oder begleitet.
Die Gebühr nach Nr. 160 ist nicht
neben den Gebühren nach Nr. 090 bis
130 abrechnungsfähig.

170 Hilfe bei einer außerklinischen Ge-
burt oder Fehlgeburt durch eine
zweite Hebamme, für jede angefan-
gene halbe Stunde  . . . . . . . . . . . . . . . . 14,40 e

(ab 1.7.08:
14,69 e)

171 Nr. 170 mit Zuschlag gemäß § 5 Ab-
satz 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,28 e

(ab 1.7.08:
17,63 e)

Die Gebühr nach Nr. 170 ist bis zu
einer Dauer von 4 Stunden berech-
nungsfähig. Dies gilt entsprechend,
wenn die Geburt oder Fehlgeburt
nicht außerklinisch vollendet wird.
Die Gebühr nach Nr. 170 ist auch bei
einer Geburt in der Klinik abrech-
nungsfähig, wenn es sich um eine
Geburt von Mehrlingen handelt,

wenn die Geburt ohne Arzt durch-
geführt wird oder wenn es zu lebens-
bedrohlichen Blutungen nach der
Geburt kommt.

C.

Leistungen während des Wochenbetts
Allgemeine Bestimmungen

a) Die Leistungen nach den Num-
mern 180 bis 230 dienen der Über-
wachung des Wochenbettverlaufs
und umfassen insbesondere die
Beratung, Betreuung und/oder Ver-
sorgung von Mutter und Kind
einschließlich aller damit verbun-
denen Leistungen mit Ausnahme
der Leistungen nach den Num-
mern 240 und 250. Die Leistungen
und Zuschläge nach den Nummern
180 bis 210, 230 und 250 sind auch
nach einer Fehlgeburt bzw. einer
medizinisch induzierten Geburt
oder Fehlgeburt berechnungsfähig.
Die Leistungen stehen der Mutter
auch dann zu, wenn sich das Kind
in Adoptionspflege befindet.

b) In den ersten zehn Tagen nach der
Geburt ist an demselben Tag
jeweils ein Besuch nach Nummer
180, 200 oder 210 berechnungs-
fähig. Wird der erste Besuch
bereits am Tage der Geburt aus-
geführt, können weitere Besuche
nach Nummer 180, 200 oder 210
nur für die folgenden neun Tage
berechnet werden. Wird die
Wochenbettbetreuung erst im
Laufe der ersten zehn Tage nach
der Geburt von einer anderen Heb-
amme übernommen, werden die
Besuche bis zum zehnten Tag nach
der Geburt vergütet.

c) In dem Zeitraum zwischen dem
elften Tag nach der Geburt bis zum
Ab-lauf von acht Wochen nach der
Geburt sind insgesamt bis zu 16
Leistungen nach Nummer 180,
200, 210 oder 230 berechnungs-
fähig, weitere Leistungen nach
Nummer 180, 200, 210 oder 230
dabei jedoch nur nach Maßgabe
der Allgemeinen Bestimmung
nach Buchstabe d. Der in Satz 1
genannte Zeitraum beginnt bereits
am 10. Tag nach der Geburt, wenn
der erste Besuch bereits am Tage
der Geburt ausgeführt wird. Mehr
als 16 Leistungen nach Nummer
180, 200, 210 oder 230 sind in die-
sem Zeitraum nur berechnungs-
fähig, soweit sie ärztlich angeord-
net sind. 



Freitag, den 21. Dezember 2007 461HmbGVBl. Nr. 46

d) Ein weiterer Besuch nach Nummer
180 bis 210 an demselben Tag ist
berechnungsfähig

aa) nach ambulanter Entbindung
in den ersten zehn Tagen nach
der Geburt sowie

bb) unabhängig von der Art der
Entbindung während des ge-
samten Zeitraums bis zum
Ablauf von acht Wochen nach
der Geburt bei Vorliegen ins-
besondere folgender Besuchs-
gründe: schwere Stillstörun-
gen, verzögerte Rückbildung,
nach Sekundärnaht oder
Dammriss III. Grades, bei
Beratung und Anleitung der
Mutter zur Versorgung und
Ernährung des Säuglings im
Anschluss an dessen sta-
tionäre Behandlung oder nach
ärztlicher Anordnung. Der
Grund ist in der Rechnung
anzugeben. Mehr als zwei
Besuche an demselben Tag
sind nur berechnungsfähig,
wenn sie ärztlich angeordnet
worden sind.

e) Nach Ablauf von acht Wochen
nach der Geburt sind Besuche nur
auf ärztliche Anordnung unter
Angabe der Indikation berech-
nungsfähig.

180 Hausbesuch nach der Geburt  . . . . . . . 26,00 e
(ab 1.7.08:

26,52 e)

181 Nr. 180 mit Zuschlag gemäß § 5 Ab-
satz 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,20 e

(ab 1.7.08:
31,82 e)

190 Zuschlag zu der Gebühr nach Nr. 180
für den ersten Hausbesuch nach der
Geburt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60 e

(ab 1.7.08:
5,71 e)

200 Besuch in einem Krankenhaus oder
in einer außerklinischen Einrichtung
unter ärztlicher Leitung  . . . . . . . . . . . 12,90 e

(ab 1.7.08:
13,16 e)

201 Nr. 200 mit Zuschlag gemäß § 5 Ab-
satz 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,48 e

(ab 1.7.08:
15,79 e)

210 Besuch in einer von Hebammen gelei-
teten Einrichtung nach der Geburt  . . 21,00 e

(ab 1.7.08:
21,42 e)

211 Nr. 210 mit Zuschlag gemäß § 5 Ab-
satz 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,20 e

(ab 1.7.08:
25,70 e)

220 Zuschlag für einen Besuch nach der
Geburt von Zwillingen und mehr
Kindern zu den Gebühren nach den
Nummern 180 bis 210, für das zweite
und jedes weitere Kind, je Kind . . . . . 8,70 e

(ab 1.7.08:
8,87 e)

230 Beratung der Wöchnerin mittels
Kommunikationsmedium . . . . . . . . . . 5,00 e

(ab 1.7.08:
5,10 e)

240 Erstuntersuchung des Kindes ein-
schließlich Eintragung der Befunde in
das Untersuchungsheft für Kinder
(U 1) nach den Richtlinien des Bun-
desausschusses der Ärzte und Kran-
kenkassen über die Früherkennung
von Krankheiten bei Kindern bis zur
Vollendung des 6. Lebensjahres (Kin-
der-Richtlinien) in der jeweils gelten-
den Fassung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 e

(ab 1.7.08:
7,65 e)

250 Entnahme von Körpermaterial zur
Durchführung notwendiger Laborun-
tersuchungen im Rahmen der Richt-
linien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses über die ärztliche Betreuung
während der Schwangerschaft und
nach der Entbindung (Mutterschafts-
Richtlinien) oder im Rahmen der
Richtlinien des Bundesausschusses
der Ärzte und Krankenkassen über
die Früherkennung von Krankheiten
bei Kindern bis zur Vollendung des
6. Lebensjahres (Kinder-Richtlinien)
in der jeweils geltenden Fassung, je
Entnahme, einschließlich Veranlas-
sung der Laboruntersuchung(en),
Versand- und Portokosten, Dokumen-
tation nach den vorgenannten Richt-
linien und Befundübermittlung  . . . . . 5,60 e

(ab 1.7.08:
5,71 e)

Die Leistung nach Nr. 250 ist auch
berechnungsfähig, wenn die Ent-
nahme von Körpermaterial wegen
Auffälligkeiten in der Neugeborenen-
periode notwendig ist (z.B. Bilirubin-,
Blutzucker-, ph-Kontrolle, Entzün-
dungsparameter) sowie auf ärztliche
Anordnung.

Leistungen nach Nr. 240 und 250 sind
nur berechnungsfähig, soweit sie
nicht bereits im Mutterpass oder im
Untersuchungsheft für Kinder doku-
mentiert sind. 

Nr. Leistung Gebühr Nr. Leistung Gebühr
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D.
Sonstige Leistungen

260 Überwachung, je angefangene halbe
Stunde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,40 e

(ab 1.7.08:
14,69 e)

261 Nr. 260 mit Zuschlag gemäß § 5 Ab-
satz 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,28 e

(ab 1.7.08:
17,63 e)

Die Gebühr nach Nr. 260 ist bei der
Überwachung der Mutter und/oder
des Kindes auf ärztliche Anordnung
berechnungsfähig.
Die Leistung nach der Nr. 260 beginnt
nach Ablauf der 3-stündigen Über-
wachungsfrist, die mit der Geburts-
gebühr abgegolten ist.

270 Rückbildungsgymnastik bei Unter-
weisung in der Gruppe, bis zu zehn
Teilnehmerinnen je Gruppe und
höchstens zehn Stunden, für jede Teil-
nehmerin je Unterrichtsstunde (60
Minuten)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60 e

(ab 1.7.08:
5,71 e)

Die Leistung nach Nummer 270 ist
nur berechnungsfähig, wenn die
Rückbildungsgymnastik in den ersten
vier Monaten nach der Geburt begon-
nen und bis zum Ende des neunten
Monats nach der Geburt abgeschlos-
sen wird.

280 Beratung der Mutter bei Stillschwie-
rigkeiten oder Ernährungsproblemen
des Säuglings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,00 e

(ab 1.7.08:
26,52 e)

281 Nr. 280 mit Zuschlag gemäß § 5 Ab-
satz 1 31,20 e

(ab 1.7.08:
31,82 e)

290 Beratung der Mutter bei Stillschwie-
rigkeiten oder Ernährungsproblemen
des Säuglings mittels Kommunika-
tionsmedium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 e

(ab 1.7.08:
5,10 e)

Die Gebühren nach den Nr. 280 und/
oder 290 sind frühestens nach Ablauf
von 8 Wochen nach der Geburt
bis zum Ende der Abstillphase, bei
Ernährungsproblemen des Säuglings
bis zum Ende des 9. Monats nach der
Geburt berechnungsfähig. 

Die Leistungen nach den Nr. 280 und
290 sind jeweils höchstens 4 x in die-
sem Zeitraum berechungsfähig.

E.

Auslagenersatz/Wegegeld

300 Wegegeld bei einer Entfernung von
nicht mehr als zwei Kilometern zwi-
schen der Wohnung oder Praxis der
Hebamme und der Stelle der Leistung 1,65 e

(ab 1.7.08:
1,68 e)

310 Wegegeld bei einer Entfernung von
nicht mehr als zwei Kilometern zwi-
schen der Wohnung oder Praxis der
Hebamme und der Stelle der Leistung
in der Zeit von 20.00 bis 8.00 Uhr  . . . 2,33 e

(ab 1.7.08:
2,38 e)

320 Wegegeld bei einer Entfernung von
mehr als zwei Kilometern zwischen
der Wohnung oder Praxis der Heb-
amme und der Stelle der Leistung, für
jeden zurückgelegten Kilometer . . . . . 0,58 e

(ab 1.7.08:
0,59 e)

330 Wegegeld bei einer Entfernung von
mehr als zwei Kilometern zwischen
der Wohnung oder Praxis der Heb-
amme und der Stelle der Leistung in
der Zeit von 20.00 bis 8.00 Uhr, für
jeden zurückgelegten Kilometer . . . . . 0,79 e

(ab 1.7.08:
0,81 e)

340 Materialpauschale Vorsorgeuntersu-
chung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 e

350 Materialpauschale bei Schwanger-
schaftsbeschwerden oder bei Wehen 2,50 e

360 Materialpauschale Geburtshilfe  . . . . . 34,00 e
370 Materialpauschale, zusätzlich zu Nr.

360, bei Versorgung einer Naht bei
Geburtsverletzungen  . . . . . . . . . . . . . . 27,50 e

380 Materialpauschale Wochenbettbetreu-
ung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,50 e

390 Materialpauschale bei Beginn der
Betreuung später als vier Tage nach
der Geburt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,30 e

400 Perinatalerhebung bei einer außer-
klinischen Geburt nach vorgeschrie-
benem Formblatt einschließlich Ver-
sand- und Portokosten . . . . . . . . . . . . . 7,50 e
Mit der Gebühr sind auch die Kosten
für die Auswertung des Formblatts
abgegolten.

Nr. Leistung Gebühr Nr. Leistung Gebühr
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Verordnung
zur Weiterübertragung von Verordnungsermächtigungen

nach dem Gesetz über die Hochschule der Polizei Hamburg
(Weiterübertragungsverordnung – Hochschule der Polizei Hamburg – WVO-HdP)

Vom 18. Dezember 2007

Auf Grund von § 38 des Gesetzes über die Hochschule der
Polizei Hamburg (HmbPolHG) vom 22. Dezember 2006
(HmbGVBl. S. 614) wird verordnet:

Die Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen
nach

1. § 10 HmbPolHG (Umfang der Lehrverpflichtung),
2. § 23 Absatz 2 HmbPolHG (Regelung über einen als gleich-

wertig anerkannten Bildungsstand),
3. § 23 Absatz 3 HmbPolHG (Festlegung der Zulassungszah-

len)
werden auf die Behörde für Inneres weiter übertragen.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 18. Dezember 2007.

Einziger Paragraph

(1) Zur Sicherung der Planung wird eine Veränderungs-
sperre für die in der Anlage durch eine schwarze Linie abge-
grenzte Fläche des Bebauungsplan-Entwurfs Finkenwerder 32
(Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteil 106) für zwei Jahre festge-
setzt.

(2) Die Veränderungssperre nach Absatz 1 hat zum Inhalt,
dass

1. Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs nicht
durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden
dürfen;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen
von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verände-
rungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung ver-
langen, wenn die in § 18 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs
bezeichneten Nachteile eingetreten sind. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Das Erlöschen eines Entschädi-
gungsanspruchs richtet sich nach § 18 Absatz 3 des Bau-
gesetzbuchs.

2. Unbeachtlich wird eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Verord-
nung schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen
Bezirksamt unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Verordnung
über die Veränderungssperre Finkenwerder 32

– Finkenwerder Norderdeich 53 und 54 –
Vom 18. Dezember 2007

Auf Grund von § 14 und § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs
in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl I S. 2415),
zuletzt geändert am 21. Dezember 2006 (BGBl I S. 3316), in
Verbindung mit § 4 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der
Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt
geändert am 18. September 2007 (HmbGVBl. S. 298), wird
verordnet: 

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 18. Dezember 2007.
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Anlage zur Verordnung

über die 
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§ 1
Errichtung, Name, Sitz und Rechtsstellung

(1) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung errichten die Län-
der Schleswig-Holstein und Freie und Hansestadt Hamburg
eine gemeinsame Unfallkasse. Die Unfallkasse Schleswig-Hol-
stein sowie die Landesunfallkasse Freie und Hansestadt Ham-
burg werden in die gemeinsame Unfallkasse eingegliedert. 

(2) Die gemeinsame Unfallkasse ist Trägerin der gesetz-
lichen Unfallversicherung (§ 114 Absatz 1 Nummer 6 SGB
VII) für die in §§ 128 und 129 SGB VII genannten Unterneh-
men und Versicherten im Gebiet der Freien und Hansestadt
Hamburg und des Landes Schleswig-Holstein und führt den
Namen „Unfallkasse Nord“. 

(3) Der Sitz der Unfallkasse Nord ist Kiel, sie unterhält in
jedem der beteiligten Bundesländer mindestens einen Stand-
ort.

(4) Die Unfallkasse Nord ist eine rechtsfähige Körperschaft
des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Sie ist zur
Führung eines Dienstsiegels berechtigt.

(5) Die Unfallkasse Nord hat das Recht, Beamtinnen und
Beamte zu haben (Dienstherrnfähigkeit). 

§ 2
Aufsicht

Aufsichtsbehörde ist die für die Sozialversicherung zustän-
dige oberste Landesbehörde des Landes Schleswig-Holstein.

§ 3
Rechtsübergang, Personalüberleitung

(1) Die Rechte und Pflichten der Landesunfallkasse Ham-
burg gehen vom Zeitpunkt der Errichtung an auf die Unfall-
kasse Nord über.

(2) Die Unfallkasse Nord tritt in die Rechte und Pflichten
der mit den bisherigen Versicherungsträgern geschlossenen
Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten ein. Die von den bisheri-
gen Versicherungsträgern mit der technischen Aufsicht be-
trauten Beschäftigten sind ermächtigt, die gesetzlichen Auf-
gaben einer Aufsichtsperson im Sinne des § 18 SGB VII bei der
Unfallkasse Nord wahrzunehmen.

(3) Ein Widerspruchsrecht der von Absatz 2 erfassten
Beschäftigten gegen den Übergang ihrer Arbeits- und Berufs-
ausbildungsverhältnisse ist ausgeschlossen.

(4) Die beim Inkrafttreten dieser Verordnung bei der
Landesunfallkasse Hamburg beschäftigten Beamtinnen und
Beamten treten gemäß §§ 128 bis 133 des Beamtenrechtsrah-

mengesetzes (BRRG) in der Fassung vom 31. März 1999
(BGBl. S. 655), zuletzt geändert am 5. Dezember 2006 (BGBl.
S. 2748, 2755), in den Dienst der Unfallkasse Nord über. Dabei
wird von § 23 Absatz 3 Nummer 3 und Absatz 4 sowie § 130 mit
Ausnahme von Absatz 1 Satz 1 BRRG kein Gebrauch gemacht.
Satz 1 gilt sinngemäß für die beim Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung bei der Landesunfallkasse Hamburg vorhandenen
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. 

§ 4

Aufbringung der Mittel Finanzierung

(1) Die Mittel für die Aufgaben der Unfallkasse Nord wer-
den durch die Beiträge der Unternehmen, für deren Einrich-
tungen sie nach § 1 Absatz 2 zuständig ist, und durch sonstige
Einnahmen aufgebracht. Die Aufwendungen für Versicherte
nach § 128 Absatz 1 Nummer 9 SGB VII tragen die Gemeinden
und Gemeindeverbände nach Maßgabe der Satzung der
Unfallkasse Nord. 

(2) Nach Maßgabe der in den §§ 128 und 129 SGB VII und
den hierzu erlassenen Verordnungen festgelegten Zuständig-
keiten sind getrennte Umlagegruppen für den Landesbereich
und den kommunalen Bereich zu bilden. 

(3) Die von den an der Umbildung beteiligten Körperschaf-
ten eingebrachten Betriebsmittel und Rücklagen werden den
entsprechenden Umlagegruppen für die Freie und Hansestadt
Hamburg sowie für die Kommunen und für das Land Schles-
wig-Holstein zugeordnet; das Nähere regelt die Satzung der
Unfallkasse Nord.

§ 5

Selbstverwaltung

(1) Die Zusammensetzung der Selbstverwaltungsorgane
erfolgt entsprechend § 44 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB IV) in der Fassung vom 23. Januar 2006 (BGBl. I S. 89,
466), zuletzt geändert am 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246,
2259). Das Nähere regelt die Satzung der Unfallkasse Nord.

(2) Bis zum Ablauf der laufenden Wahlperiode beruft die in
§ 2 genannte Aufsichtsbehörde die Mitglieder der Organe der
Unfallkasse Nord sowie deren Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter auf Vorschlag der Selbstverwaltungsorgane aus den
Reihen dieser Organe. 

§ 6

Gleichstellungsbeauftragte

Es ist eine Gleichstellungsbeauftragte und eine Vertreterin
zu bestellen. Diese sollen nicht am gleichen Standort beschäf-
tigt sein.

Verordnung
zur Errichtung einer gemeinsamen Unfallkasse Nord

für die schleswig-holsteinischen Kommunen,
das Land Schleswig-Holstein und die Freie und Hansestadt Hamburg

(– UKNVO –)
Vom 18. Dezember 2007

Auf Grund von § 116 Absätze 2 und 3 des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB VII) vom 7. August 1996 (BGBl. I
S. 1254), zuletzt geändert am 7. September 2007 (BGBl. I
S. 2246, 2260), wird verordnet: 



Freitag, den 21. Dezember 2007466 HmbGVBl. Nr. 46

§ 7

Übergangsregelungen

(1) Bis zum Amtsantritt der für die Unfallkasse Nord
gewählten Geschäftsführung nimmt der gemeinsame Ge-
schäftsführer der Unfallkasse Schleswig-Holstein und der
Landesunfallkasse Freie und Hansestadt Hamburg die Amts-
geschäfte während der Übergangszeit wahr.

(2) Die Frauenbeauftragte der Landesunfallkasse Freie und
Hansestadt Hamburg und die Gleichstellungsbeauftragten der

Unfallkasse Schleswig-Holstein behalten ihre Zuständigkeit
bis zur Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten der Unfall-
kasse Nord.

§ 8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Zum
selben Zeitpunkt tritt die Verordnung über die Landesunfall-
kasse Freie und Hansestadt Hamburg vom 29. Oktober 1985
(HmbGVBl. S. 295) in der geltenden Fassung außer Kraft.

§ 1

Änderung der Verordnung über die Laufbahn
der hamburgischen Polizeivollzugsbeamten

Die Verordnung über die Laufbahn der hamburgischen
Polizeivollzugsbeamten vom 13. Oktober 1992 (HmbGVBl.
S. 215), zuletzt geändert am 25. September 2007 (HmbGVBl.
314), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird die Textstelle „4. September 2001 (HmbGVBl.
S. 336)“ durch die Textstelle „11. Juli 2007 (HmbGVBl.
S. 236, 238)“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

2.1 In der Überschrift wird hinter der Textstelle „Laufbahn-
abschnitte,“ die Textstelle „Funktionskreise,“ eingefügt.

2.2 Hinter Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:

„(3) Den Laufbahnabschnitten I und II sind die aufstei-
genden Funktionskreise 1 bis 5 mit den folgenden
Ämtern zugeordnet:

Funktionskreis 1:
Polizeimeister, Polizeiobermeister, Polizeihauptmeister,

Funktionskreis 2:
Polizeikommissar, Kriminalkommissar, Polizeioberkom-
missar, Kriminaloberkommissar,

Funktionskreis 3:
Polizeioberkommissar, Kriminaloberkommissar, Polizei-
hauptkommissar (Besoldungsgruppe A 11), Kriminal-
hauptkommissar (Besoldungsgruppe A 11),
Funktionskreis 4:
Polizeihauptkommissar (Besoldungsgruppe A 12), Kri-
minalhauptkommissar (Besoldungsgruppe A 12),
Funktionskreis 5:
Erster Polizeihauptkommissar, Erster Kriminalhaupt-
kommissar.
Die Zuordnung von Funktionen zu den Ämtern und in
die Funktionskreise regelt die zuständige Behörde.

2.3 Der bisherige Absatz 3 wird neuer Absatz 4.
2.4 Der bisherige Absatz 4 wird aufgehoben.
3. § 3 wird wie folgt geändert:
3.1 Absatz 1 wird einziger Absatz und hinter dem Wort

„Laufbahn“ werden die Wörter „oder für den
nächsthöheren Laufbahnabschnitt“ eingefügt.

3.2 Absatz 2 wird aufgehoben.
4. § 4 wird wie folgt geändert:
4.1 In der Überschrift wird hinter der Textstelle „Ein-

gangsamt,“ die Textstelle „Funktionskreiswechsel,“ ein-
gefügt.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 18. Dezember 2007.

Verordnung
zur Änderung der Verordnung

über die Laufbahn der hamburgischen Polizeivollzugsbeamten
Vom 18. Dezember 2007

Auf Grund der §§ 16 und 116 des Hamburgischen Beam-
tengesetzes (HmbBG) in der Fassung vom 29. November 1977
(HmbGVBl. S. 367), zuletzt geändert am 11. Juli 2007
(HmbGVBl. S. 236), wird verordnet:
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4.2 Absatz 2 wird durch folgende Absätze 2 und 3 ersetzt:
„(2) Der Wechsel in den nächsthöheren Funktionskreis
setzt den Nachweis der dem höheren Funktionskreis ent-
sprechenden Berufserfahrungen und Leistungen voraus.
Darüber hinaus ist vor einem Wechsel
1. in den Funktionskreis 2 entweder die Ausbildung für

den Laufbahnabschnitt II mit dem Nachweis der
bestandenen Laufbahnprüfung II oder die erfolgrei-
che Teilnahme an einer berufsbegleitenden Qualifi-
zierungsmaßnahme sowie einer praktischen Ein-
führung zur Vertiefung rechtlicher, fachtheoretischer
und praktischer Kenntnisse für den Funktionskreis 2,

2. in den Funktionskreis 3 die Teilnahme an berufsbe-
gleitenden Qualifizierungsmaßnahmen zum Erwerb
der für den Funktionskreis 3 benötigten Fach- und
Leitungskompetenzen,

3. in die Funktionskreise 4 und 5 der Nachweis der
bestandenen Laufbahnprüfung II

erforderlich. Weitere Voraussetzung für den Funktions-
kreiswechsel ist, dass zeitgleich mit diesem eine neue
Funktion übertragen wird. Das Nähere zum Funktions-
kreiswechsel sowie Umfang und Inhalte der Qualifizie-
rungs- und Einführungsmaßnahmen regelt die zustän-
dige Behörde. Sie entscheidet auch über die Anerken-
nung externer Qualifikationsnachweise.
(3) Beförderungen in Ämter der Funktionskreise 1 bis 3
sollen nicht vor Ablauf von vier Jahren nach dem Beginn
der Probezeit oder der letzten Beförderung erfolgen. Aus-
nahmen sind insbesondere zulässig für Beamte im jewei-
ligen Eingangsamt der Laufbahnabschnitte I und II,
wenn sie die Laufbahnprüfung mindestens mit der Note
„gut“ bestanden und danach entsprechende Leistungen
gezeigt haben. § 9 Absatz 3 Nummern 1 und 2 HmbLVO
bleibt unberührt. Das Nähere regelt die zuständige
Behörde.“

5. In § 5 Satz 1 wird die Bezeichnung „§ 2 Absatz 3“ durch
die Bezeichnung „§ 2 Absatz 4“ ersetzt.

6. § 15 wird wie folgt geändert:
6.1 Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Zugang zum Laufbahnabschnitt II, Zulassung zur Aus-
bildung, Ausbildungsdauer“.

6.2 Hinter der Überschrift wird folgender neuer Absatz 1
eingefügt:
„(1) Polizeivollzugsbeamte des Laufbahnabschnitts I
haben nach Maßgabe des § 4 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2
Nummer 1 Zugang zum Laufbahnabschnitt II.“

6.3 Die bisherigen Absätze 1 bis 6 werden neue Absätze 2
bis 7.

6.4 Im neuen Absatz 3 Satz 1 wird die Bezeichnung „Ab-
satz 1“ durch die Bezeichnung „Absatz 2“ ersetzt.

6.5 Im neuen Absatz 4 Sätze 1 und 2 wird jeweils die Bezeich-
nung „Absatz 1“ durch die Bezeichnung „Absatz 2“
ersetzt.

6.6 Der neue Absatz 7 erhält folgende Fassung:

„(7) Die zur Ausbildung für den Laufbahnabschnitt II
zugelassenen Beamten bleiben bis zur Verleihung eines
Amtes des Laufbahnabschnitts II in ihrer bisherigen
Rechtsstellung. Ein Amt des Laufbahnabschnitts II darf
diesen Beamten erst verliehen werden, wenn sie sich
nach Bestehen der Laufbahnprüfung II und dem darauf
folgenden Wechsel in den Funktionskreis 2 in Dienstge-
schäften des Laufbahnabschnitts II bewährt haben. Die
Bewährungszeit dauert mindestens sechs Monate, sie soll
ein Jahr nicht überschreiten. Vor der Beförderung zum
Polizei- oder Kriminalkommissar brauchen die Ämter
des Polizeiobermeisters und des Polizeihauptmeisters
von diesen Beamten nicht durchlaufen zu werden.“

7. § 16 wird aufgehoben.

8. In § 22 Absatz 4 wird die Bezeichnung „Absatz 6“ durch
die Bezeichnung „Absatz 7“ ersetzt.

9. § 25 wird wie folgt geändert:

9.1 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die oberste Dienstbehörde kann im Einzelfall Aus-
nahmen zulassen von den Vorschriften über 

1. die Dauer der Bewährungszeit für die Verleihung von
Ämtern der Laufbahnabschnitte II und III (§ 15
Absatz 7 und § 22 Absatz 4),

2. die Anforderungen für den Wechsel in die Funktions-
kreise 4 und 5 (§ 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3).“

9.2 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

9.2.1 In Nummer 4 wird die Bezeichnung „§ 15 Absatz 1 Num-
mer 1“ durch die Bezeichnung „§ 15 Absatz 2 Satz 1
Nummer 1“ ersetzt.

9.2.2 In Nummer 6 wird die Bezeichnung „§ 15 Absatz 1 Num-
mer 2“ durch die Bezeichnung „§ 15 Absatz 2 Satz 1
Nummer 2“ ersetzt.

9.2.3 In Nummer 8 wird die Bezeichnung „§ 15 Absatz 1 Num-
mer 3“ durch die Bezeichnung „§ 15 Absatz 2 Satz 1
Nummer 3“ ersetzt.

10. § 26 und die Anlage werden aufgehoben.

§ 2

Übergangsbestimmung

Die zuständige Behörde wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit der Obersten Dienstbehörde bis zum 30. September
2009 Ausnahmen von dem Erfordernis eines Funktionswech-
sels beim Übergang in den nächsthöheren Funktionskreis
gemäß § 4 Absatz 2 Satz 3 zuzulassen und dessen Nachholung
anzuordnen, soweit dies zur Wahrung einer verlässlichen Per-
sonaleinsatzplanung erforderlich ist.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 18. Dezember 2007.



Artikel 1

§ 3 Absatz 2 Nummer 2 der Verordnung über das Natur-
schutzgebiet Westerweiden vom 25. April 1989 (HmbGVBl.
S. 77), geändert am 27. August 1996 (HmbGVBl. S. 218), erhält
folgende Fassung:

„2. die Nummern 1, 2, 5, 7, 13 und 16 bis 21 für Maßnahmen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege,“.

Artikel 2

Die Verordnung über das Naturschutzgebiet Boberger
Niederung vom 21. Mai 1991 (HmbGVBl. S. 227), zuletzt geän-

dert am 30. August 2005 (HmbGVBl. S. 376), wird wie folgt
geändert:

1. § 5 Absatz 2 Nummer 8 erhält folgende Fassung:

„8. die Nummern 5 und 14 für das Betreten außerhalb der
Wege und das Lagern im Rahmen der Freizeit- und
Erholungsnutzung auf der in der anliegenden Karte
schraffiert dargestellten Fläche,“. 

2. Die anliegende Karte wird angefügt.
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Verordnung
zur Änderung der Verordnung

über das Naturschutzgebiet Westerweiden und der 
Verordnung

über das Naturschutzgebiet Boberger Niederung
Vom 18. Dezember 2007

Auf Grund der §§ 15 und 16 des Hamburgischen Natur-
schutzgesetzes in der Fassung vom 9. Oktober 2007
(HmbGVBl. S. 356, 392) wird verordnet:

Verordnung
zur Änderung der Prüfungsgegenständeverordnung

Vom 18. Dezember 2007

Auf Grund von § 12 Absatz 1 Satz 1 des Hamburgischen
Juristenausbildungsgesetzes vom 11. Juni 2003 (HmbGVBl.
S. 156), zuletzt geändert am 27. September 2006 (HmbGVBl.
S. 505), wird verordnet:

Einziger Paragraph

§ 1 der Prüfungsgegenständeverordnung vom 23. Dezem-
ber 2003 (HmbGVBl. 2004 S. 1) wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Hinter Nummer 1 wird folgende neue Nummer 2 ange-

fügt:
„2. aus dem Arbeitsrecht: Inhalt, Begründung und
Beendigung des Arbeits-Vertrages,“.

b) Die bisherigen Nummern 2 bis 6 werden Nummern 3 bis
7.

2. Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe pp wird
gestrichen.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 18. Dezember 2007.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 18. Dezember 2007.
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Verordnung
zur Aufhebung der Verordnung

über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Wilhelmsburg S 3
(Kirchdorf-Süd)

Vom 18. Dezember 2007

Auf Grund von § 162 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Ab-
satz 2 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September
2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Dezember 2006
(BGBl. I S. 3316), in Verbindung mit § 4 des Bauleitplanfest-
stellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 18. September 2007
(HmbGVBl. S. 298), wird verordnet:

Einziger Paragraph

Die Verordnung über die förmliche Festlegung des
Sanierungsgebietes Wilhelmsburg S 3 (Kirchdorf-Süd) vom
25. Februar 1992 (HmbGVBl. S. 36) wird aufgehoben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 18. Dezember 2007.
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